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Flurbereinigungsverfahren Breidenbach-Mittlere Diete 

Verfahrens-Nr.: VF 2551 

 
 

öffentliche Bekanntmachung 
 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 

Die Ergebnisse der Wertermittlung der Grundstücke, die zum Flurbereinigungsgebiet des Flur-

bereinigungsverfahrens Breidenbach – Mittlere Diete, Landkreis Marburg-Biedenkopf, gehö-

ren, werden hiermit gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 

(BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fassung, festgestellt. 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden so festgestellt, wie sie vom 21.02.2022 bis 

11.03.2022 in den Dorfgemeinschaftshäusern (DGH) Niederdieten, Dietetalstraße 24, 35236 

Breidenbach sowie DGH Oberdieten, Dietestraße 23, 35236 veröffentlicht worden sind.  

Von den Teilnehmenden wurden keine Einwendungen gegen die Wertermittlung erhoben. So-

mit ergeben sich keine Änderungen gegenüber der Offenlegung. 

 

 
Begründung 

Die Voraussetzungen für die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 

FlurbG sind wie folgt gegeben: 

• Alle Beteiligten haben einen Auszug aus dem Nachweis des Alten Bestandes erhalten, 

aus dem die Größe und die Wertermittlung ihres Grundbesitzes hervorgeht. 

• Die nicht personenbezogenen Ergebnisse der Wertermittlung (Wertermittlungskarten, 

Wertermittlungsrahmen sowie allgemeine Informationen über die Wertermittlung) wurden 

vom 21.02.2022 bis 11.03.2022 in den Dorfgemeinschaftshäusern Oberdieten und Nie-

derdieten zur Einsichtnahme veröffentlicht. 



   

• Die zuvor genannten Unterlagen, die Ladung zum Anhörungstermin sowie Erläuterungen 

zur Lesbarkeit des Alten Bestandes sind ab dem 14.02.2022 auf der Internetseite der 

HVBG (www.hvbg.hessen.de\VF2551) digital hinterlegt und waren vom 

14.02.2022 – 11.03.2022 auf der Homepage der Gemeinde Breidenbach eingestellt. 

• Aufgrund der Pandemielage richtete die Flurbereinigungsbehörde im Zeitraum vom 

07.03.2022 - 11.03.2022 eine telefonische Auskunftserteilung ein, um die Fragen bezüg-

lich der zugesandten Unterlagen zu beantworten.  

• Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung sind in einem Anhörungster-

min am 06. April 2022 im Bürgerhaus in Breidenbach-Niederdieten, Dietetalstraße 24, 

35236 Breidenbach eingehend erläutert worden. 

• Es wurden keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung vorgebracht. 

 

Bekanntmachung 

Die Feststellung der Wertermittlungsergebnisse wird in der Flurbereinigungsgemeinde Brei-

denbach und in den angrenzenden Gemeinden Dautphetal, Steffenberg, Eschenburg, Dietz-

hölztal, sowie in den Städten Bad Laasphe und Biedenkopf öffentlich bekannt gemacht.  

Darüber hinaus ist die Feststellung der Wertermittlungsergebnisse über die Internetadresse 

www.hvbg.hessen.de/VF2551 abrufbar. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Feststellung der Wertermittlungsergebnisse kann innerhalb eines Monats Wider-

spruch beim Amt für Bodenmanagement Marburg, - Flurbereinigungsbehörde -, Robert-

Koch-Straße 17, 35037 Marburg schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 

Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch bei der Spruchstelle für Flurbereinigung 

beim Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Schaperstraße 

16 in 65195 Wiesbaden schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird. 

Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Eingangs des Widerspruchs bei einer der vorge-

nannten Behörden maßgebend. 

 

Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im Internet unter der Inter-

netadresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden.  

 

 

 

 



   
Marburg, den 27.04.2022 

Im Auftrag 

(DS) 

 

gez. Ufer 


